
fürden Kreis Marienburg Westpr.
Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Nr. 30.

LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. 1. . Marienburg, den 14. April 1904.

Der dem hiesigen Landratsarnt überwieseneRegiernngs-
referendar Grnbitz ist von der KöniglichenRegierung in

Danzig für den Fall meiner Beurlauhung oder sonstigen Ver-

binderung zu meinem Stellvertreter im Vorsitze der Ein-

kommenfteuer-Veranlagnngs-Kommision ernannt worden,
was ich hierdurch zur öffentlichenKenntnis bringe.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer Veranlagungs-Kommission.

Nr. 2. Marienburg, den 11. April 1904.

Den Ortsbehörden werden im Laufe dieser Woche Be-

nachrichtignngsfchreiben über die Gewerbeftener-Beranlagung
für 1904 zugehen.

Dieselben sind den Adressaten unverzüglich durch einen
vereidigten Beamten auszuhändigen und die vollzogenen Be-

händigungsscheinemir binnen 8 Tagen einzureichen.
Gleichzeitig werden ihnen die Gewerbesteuer-Rollen und

Listen zugehen. Dieselben müssen eine Woche öffentlichaus-

liegen, nachdem Ort und Zeit der Auslegung eine Woche vor-

her ortsüblich bekannt gemacht sind. In der Bekanntmachung
ist darauf hinzuweisen, daß nur den Steuerpflichtigen des

Veranlagungsbezirks die Einsicht in die Rolle gestattet ist.
Diejenigen Ortsbehörden, in deren Bezirk außerhalb ver-

anlagieBetriebe belegen sind, haben sofort nachfEmpfang
der Rolle das auf ihre Gemeinde zum Zwecke der kommu-

nalen Besteuerung entfallende Gewerbesteuersoll durch Sum-

mierung der in Spalte 7 verzeichnetenBeträge am Ende der

Rolle zu berechnen und diese Berechnung unterschriftlich zu

vollziehen. Das Ergebnis der letzteren ist dem Kreis-ius-

schnsse hier-selbst bis zum 24. d. Mis.-unter Mitteilung
der auf die einzelnen Gewerbesteuerklasfenentfallenden Summen

anzuzeigen. Jn Gemeinden, in denen sich auswärts veran-

lagte Betriebe nicht befinden, ist eine Anzeige des Steuersolls
nicht erforderlich.

Die Gewerveftenerrollen und Listen sind bei den

Ortsbehörden ausziehen-ahnen
Der Vorsitzende des Steuer-Ausschusses

der Gewerbeftenerklnsse III nnd lv.

Nr« 3. Marienburg, den 12. April 1904.

Auf Grund des § 41 des Sanitäts-Regulativ vom

8. August 1835 ordne ich hierdurch für den Kreis die allge-
meine Verpflichtnng zur Anzeige jedes Ruhrfalls und

jedes rnhrverdächtigen Krankheitsfalles unter Hinweis
auf die im § 25 obigen Regulativs für den Kontraventionsfall

ansedrohten Strafen an nnd beauftrage gleichtig die-Ortsbe-

Hörden des Kreises diese Anordnung auf geeignete Weise zur

Kenntnis der Bevölkerung zu bringen« .

Wie die Erfahrung lehrt, tritt die Ruhr im diesseitigen
Kreise in jedem Sommer hier nnd da auf und zwar anscheinend
recht häufig in vedentenderenHans- und Ortsepidemien, welche
nur deswegennicht immer zur öffentlichenKenntnis gelangen,

Marienburg den 16. April 1904.

weil die Ruhr nicht genügend als ansteckendeKrankheit ge-

würdigt, sondern fälschlicherweisevielfach als einfacher Folge-
zustand des Genusses von unreifem Obst angesehen und dem-

gemäß nicht angezeigt wird. Die Untersuchungen der ver-

gangenen Jahre haben eine sehr weite Verbreitung der Seuche
dazu einen teilweise recht bösartigen Charakter derselben er-

wiesen und an ihrer ansteckendenNatur keinen Zweifel gelassen.
Die wichtigsteMaßnahme gegen die Ausbreitung einer

jeden ansteckendenKrankheit ist wie bekannt, die sofortige An-

zeige nnd Unschädlichmachungder ersten in einer Ortschaft auf-
tretenden Fälle derselben, die Ruhr gehört speziell zu den-

jenigen Jnfektionskranlheiten, welchebei richtiger sanitätspolizeis
licher Behandlung ebenso wie die Cholera hierorts völlig aus-

gerottet werden könnten.

Demgemäß ersnche ich die Polizeiverwaltnugen und

Herren Amtsvorfte r des Kreises, dieses Ziel ins Auge
zu fassen und ganfondersdarauf hinzuwirken, daß Ruhr-
kranke nicht wie bi er ungehindert von Haus zu Haus und
von Ort zu Ott sich begeben, sondern gemäß§ 16 Absatz 3

des Regulativs nur mit Bewilligung der Polizeibehörden,welche
aber nur in wenigen geeigneten Fällen zu erteilen sein wird,
während mit allen zulässigenMitteln dahin gewirkt werden

muß, daß solcheKranke, wenn irgend möglich,ungesäumteinem

Krankenhause überwiesenwerden, womöglichnoch ehe sie andere

Menschen angesteckthaben. Jst eine Krankenhausaufnahme
nicht möglichoder nicht durchzusehen,so sind die Bestimmungen
über die Jsolierung-Tafelbezeichnung,Desinfektion u. s. w.

(vergl. § 42 bezw. 34—40 des Regulativs) mit um so größerer
Strenge durchzuführen.
Gemäß meiner Kreisblattsverfügungvom 24. August 1895

—- vergl. Kreis-Blatt Nr. 131 für 1895 — sehe ich einer

sofortigen Anzeige eines jeden ersten Ruhrfalles und

im Weiteren einer jedesmaligen 14tägigen Berichterstattungbis

zur Beendigung der Seuche an dem betreffendenOrte entgegen ;
die schematischeNachweisung ist dabei, wie in obiger Kreis-

blattsversügnng ebenfalls angeordnet, fortlaufend rechtzeitig
einzureichen.

Nr. 4. Marienburg, den 8. April 1904.

Die Hofbesitzer Johannes Wiebe und Gustav Schulz
aus Fürstenwerdersind von der Gemeinde Fürstenwerderzum
Gemeindevorsteher bezw. Schösfeu gewählt und von

mir bestätigtworden.

Hofbesiher Wiebe hat nach § 56 Absatz 6 der Kreis-

ordnung nnd § 4 Absatz 1 des Personenstandsgesetzesvom

6. Februar 1875 gleichzeitigals Amtsvorftcher nnd Standes-
beamter des Amts- bezw Standesamtsbezirks Fürstenwerder
zu fungiren.

Nr. 5. Marienburg, den 11. April 1904.

Auf Grund des § 8 Abs. 2 des Gesetzes betreffend
Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom Zo. März
1903 (R. G. Bl. S. 113) wird für die Stadt Neuteich vor-

läufig bis zum 1. Oktober d. Js. die Beschäftigungvon

Kindern über 12 Jahren mit dem Austragen von Backwaren



sowohl an Werktagen wie an Sonn- und Feiertagen in der

Zeit von 672 bis 772 Uhr Morgens gestattet.

Nr. 6. Marienburg, den 15. April 1904.

Die Herren Spezialkassierer der Kreiskrankenversicherung
werden ersucht, die noch rückständige-nAbrechnungen für
das IV. Quartal 1903 wegen des bevorstehenden Jahres-
Abschlussesder Hauptkassebestimmtbinnen 5 Tagen einzureichen.

Nr. 7. Marienburg, den 14. April 1904

Es sind gewählt und bestätigtworden:
a. zu Gemeindevorstehern:-

. der GutsbesitzerOtto Flier in Parschau,
der HofbesitzerJohann Reimer in Altenau,
der GutsbesitzerKarl Winter in ·Trappenfelde;

b. zu Schöffem
. der Gutsbesitzer Eugen Lebbe in Barschen-,
. der Gutsbesitzer Wannow zu Trappenselde,

der HofbesitzerHermann Wienß in Brodsack,
der MolkereibesitzerFriedrich Wunderlich zu Markushos,
der Hofbesitzer Gustav Krüger in Markushoß
der HofbesitzerHeinrich Klaaßen in Wernerzdors,
der Besitzer Johann Neuseld in Kl. Montan,
der Besitzer Heinrich Haak in Nenteicherwalde;

c. zum stellvertretenden Schöffem
der Besitzer Wilhelm Reimer in Kl. Montan.

Nr. 8. Marienburg, den 11. April 1904.

Eine größere Anzahl von Pferden beim 2. Leibhusaren-
Regiment Königin Viktoria von Preußen Nr. 2 ist an iu-

fektibsem Katarrh der Luftwege Okt.

III-»Wi-

PSPPDOOH

Nr. 9. Marienburg, den 14. April 1904.

Neuausbriiche von Schweineseuche

Kreise GesäitggszigngNamen der Eigentümer.

Thorn Lonzyn Besitzer Lesinsti
Schlochau Abb. Heinrichswalde Gutsbesitzer Treue

- Schwetz Kl. Di. Konopath Besitzer Rohde
Marienburg Pr. Rosengart Molkerei

Marienburg Thiergart Molkerei

Marienburg Schönau Molkerei
Eulen Grubno Gutsbezirk

Erloschen ift die Seuche in

Danzig.Höhe Kochstädt Gntsbezirk Koch
Flatow Gursen Gemeinde

Neustadt Rahmel Gemeinde

Schwetz Sullnowka Besitzer Stukowski

Schlochau Neuhosf Rittergut
Stuhm Altmark Lehrer Boenigl
Schwetz Michelau Besitzer Kohnert

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Um Angabe des gegenwärtigen Aufent-
haltsorts des DienstmädchenkAugufte Lettau aus Pruppen-
dors, wird ergebenst ersucht.

-

Blumstein, den 15. April 1904. Der Amtsvorstehen

Druck von O. Halb- Marienburg


